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Die Kriegspropaganda der anglo-amerikanischen Im- 
• perialisten und ihrer Helfershelfer stellt eine ernste Gefähr
dung für den europäischen Frieden und für die Freund
schaft des deutschen Volkes mit allen friedliebenden Völ
kern dar.

Die Kriegspropaganda, unter welchen Formen auch im
mer sie sich vollziehen möge, ist eines der schwersten Ver
brechen gegen die Menschlichkeit.

Die Volkskammer beschließt darum in Übereinstim
mung mit den Artikeln 5 und 6 der Verfassung dieses

„Gesetz zum Schutze des Friedens“:
§ 1

Wer andere Völker oder Rassen schmäht, gegen sie hetzt, 
zum Boykott gegen sie auffordert, um die friedlichen Be
ziehungen zwischen den Völkern zu stören und das deut
sche Volk in einen neuen Krieg zu verwickeln, wird mit Ge
fängnis, in schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.

§ 2
(1) Wer eine Aggressionshandlung, insbesondere einen 

Angriffskrieg propagiert oder in sonstiger Weise zum 
Kriege hetzt, wer Deutsche zur Teilnahme an kriegerischen 
Handlungen, die der Unterdrückung eines Volkes dienen, 
anwirbt, verleitet oder auf hetzt, wird mit Gefängnis, in 
schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer Deutsche für die franzö
sische Fremdenlegion oder ähnliche ausländische Militär
formationen und Söldnertruppen anwirbt oder zum Ein
tritt in solche verleitet.

§ 3
(1) Wer die Wiederaufrichtung des aggressiven deutschen 

Militarismus und Imperialismus oder die Einbeziehung
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